
Änderung nach Beratung im Bau- und Planungsausschuss sowie in der anschließenden
Sitzung der Gemeindevertretung am 26.10.2023
Streichung des Begriffes AUSGLEICHSFLÄCHE Benennung des ROTschraffierten
Flurstücks als „Vorhaltsgebiet für Natur und Landschaft“


